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zu errichten und insbesondere durch Kombination verschiedener S y 
steme planmäßig zu vervollkommnen. Bewährt haben sich im Untersu- 
chungshaftvollzug insbesondere Fernboobachtungsanlagen auf den Fü h 
rungswegen Verhafteter. Dadurch können der Leiter der U n t e r s u c h u n g s 
haftanstalt, der Leiter des Referates Sicherung und Kontrolle und 
die sich in Bereitschaft befindlichen Sicherungen und Ko ntrollkräfte 
die Lage im Verwahrbereich und auf den Führungswegen Verhafteter in 
der Untersuchungshaftanstalt aktuell verfolgen und bei Notwendigkeit 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt lagegerechte Entscheidungen treffen 
bzw. richtig politisch-operativ handeln. Fernbeobachtungsanlagen sind 
schrittweise in allen Untersuchungshaftanstalten des MfS, e i n s c h l i e ß 
lich auf den Führungswegen Verhafteter im Bereich des U n t e r s u c h u n g s 
organs, zu installieren.

Der Forderung, daß in allen Bereichen der Untersuchungshaftanstalt, 
in denen Verhaftete geführt werden bzw, sich außerhalb ihrer V e r 
wahrräume. aufhalten (Stationen des V e r w a h r h a u s e s , Treppenhäuser,
Flure des Bereiches Untersuchungsorgan, Räume für Aufnahme und Er
kennungsdienst, Bereich medizinischer Dienst), sicher funktionie
rende A l a r m a n l a g e n vorhanden sein müssen, wird am optimalsten die 
nach dem Ruhestromprinzip arbeitende R e i ß l e i n e na nlaqe gerecht. Sie 
hat sich in der Praxis sehr gut bewährt, weil bei Störungen der O r d 
nung und Sicherheit in der Untersuchungshaftanstalt durch die M i t 
arbeiter der Untersuchungshaftanstalt unmittelbar am Ereignisort, 
ohne Wege zurücklegen zu müssen, sofort Alarm ausgelöst werden kann. 
Aus diesem Grund werden im Untersuchungshaftvollzug des MfS draht- 
gebundene Notrufgeber außer bei Untersuchungsführern des U ntersu
chungsorgans oder in Postentürmen und anderen Anlagen zur Sicherung 
des Aufenthaltes im Freien, abgelehnt. In bestimmten Abständen a n 
gebrachte Notrufgeber bieten keine sichere Gewähr, daß bei k ö r p e r 
lichen Angriffen Verhafteter auf die Sicherungskräfte während der 
Führung, der Angegriffene in der Lage ist, Alarm auszulösen. Die B e 
tätigung der Reißleine ist dagegen selbst im Fallen möglich.

Die Alarmanlagen sind in allen Untersuchungshaftanstalten des MfS 
schrittweise zu kombinieren mit elektro-technischen bzw. elektro-


